
E: info@schwimmen-essen.de
T: 015753190529

Abteilung Schwimmen
Planckstraße 42

45147 Essen

Quartal Halbjahr Jahr

10,8 € 21,6 € 43,2 €

PSV Essen Schwimmen Aufnahmegebühr 1. Fam.

2. Fam.

3.+ Fam.

Quartal Halbjahr (-3%) Jahr (-5%)

PSV Essen Schwimmen Mitgliedsbeitrag 1. Fam. 45 € 87 € 171 €

 2. Fam. 39 € 76 € 148 €

3.+ Fam. 36 € 70 € 137 €

30 € 58 € 114 €

45 € 87 € 171 €

60 € 116 € 228 €

75 € 146 € 285 €

105 € 204 € 399 €

Quartal Halbjahr Jahr

4,2 € 8,4 € 16,8 €

oder passiv
PSV Essen Schwimmen passive Mitgliedschaft

Grundbeitrag für alle Mitglieder
PSV Essen Mitgliedsbeitrag (alle Mitglieder, aktiv und passiv)

aktiv

20 €

0 €

PSV Essen Schwimmen Seepferdchen-Gruppen; SG Wasserball Essen

PSV Essen Schwimmen WK 1 & 2

PSV Essen Schwimmen SG Essen: TSG, TFG, Nachwuchs & SGE Gruppe

PSV Essen Schwimmen SG Essen: LSP Nachwuchs Gruppe & BSP Gruppe

30 €

ggf. +
PSV Essen Schwimmen WK 3 & 4; SG Essen Masters

einmalig

Mitgliedsbeiträge
Polizei-Sportverein Essen 1922 e.V. - Abteilung Schwimmen

ab Januar 2026

Die Beitragsordnung des PSV Essen übersteht den Beitragsordnungen der Abteilungen des PSV Essen.
Die Beitragsordnung des PSV Essen besagt in §4 Abs. 1:
"Der Beitrag setzt sich aus dem Mitgliedsbeitrag (für alle Mitglieder monatlich 3,60 €), sowie dem abteilungsspezifischen Beitrag zusammen (...)."

Der abteilungsspezifische Beitrag der Schwimmabteilung des PSV Essen besteht für aktive Mitglieder aus einem Grundbeitrag und gegebenenfalls einem 
Zusatzbeitrag für Mitglieder in Gruppen oder Mannschaften mit besonderen Bedarfen.

Der Beitrag für die aktive Mitgliedschaft in der Schwimmabteilung ist für das zweite aktive Familienmitglied um 2,00€/Monat und für das dritte sowie jedes weitere 
aktive Familienmitglied ersten Grades um 3,00€/Monat rabattiert.

Die abteilungsspezifischen aktiven Beiträge der Schwimmabteilung sind bei halbjährlicher Zahlweise um 3%, bei jährlicher Zahlweise um 5% reduziert.
Bei Abschluss einer passiven Mitgliedschaft wird keine Aufnahmegebühr fällig. Wird innerhalb des ersten Jahres der passiven Mitgliedschaft die Mitgliedschaft in eine 
aktive Mitgliedschaft umgewandelt, wird die Aufnahmegebühr nachträglich erhoben. Passive Mitglieder werden bei der Zählung von aktiven Familienmitgliedern nicht 
beachtet.

Die Beiträge werden als eine Summe wahlweise quartalsweise, halbjahresweise oder jahresweise eingezogen.

Der vereinbarte Bankeinzug für die jährliche Zahlung erfolgt zum 15. Januar, für die halbjährliche Zahlung jeweils zum 15. Januar und zum 15. Juli, für die 
vierteljährliche Zahlung jeweils zum 15. Januar, 15. April, 15. Juli und zum 15. Oktober. Bei Aufnahmen innerhalb des Jahres erfolgt der erste Beitragseinzug zum 15. 
des Eintritts- oder Folgemonats.

Wir bitten, dass am Tag des Einzuges eine ausreichende Kontodeckung vorliegt. Nicht durchführbare Bankeinzüge werden uns von unserem Geldinstitut mit Kosten 
von z. Zt. bis zu EUR 10,22 in Rechnung gestellt, die vom Zahlungspflichtigen übernommen werden müssen.

Ihre Mandatsreferenz ist die Mitgliedsnummer.

Sparkasse Essen
IBAN: DE03 3605 0105 0002 6838 29
BIC: SPESDE3EXXX  4


